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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 

 
Mindestlohngesetz für das Land Schleswig-Holstein ( Landesmindestlohngesetz) 
 

 
§ 1 

Zweck des Gesetzes 
 

Der Zweck dieses Gesetzes ist die Festlegung und Durchsetzung eines Mindestlohns 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Maßgabe der nachstehenden Vor-
schriften. 
 

§ 2 
Mindestlohn für Beschäftigte des Landes und der son stigen juristischen Perso-

nen des öffentlichen Rechts 
 
(1) Das Land Schleswig-Holstein zahlt seinen Beschäftigten ein durch Rechtsverord-
nung gemäß § 8 festgelegtes Entgelt, mindestens jedoch 8,50 Euro (brutto) pro Stun-
de (Mindestlohn). Satz 1 gilt nicht für Auszubildende und im Rahmen ihrer Ausbildung 
Tätige. 
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die staatlichen Hochschulen und für sonstige juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen. 
Dies gilt nicht für durch Gesetz eingerichtete öffentlich-rechtlich organisierte wirtschaft-
liche und soziale Interessenvertretungen. 
 

§ 3 
Mindestlohn für Beschäftigte öffentlicher Unternehm en und Einrichtungen 

 
(1) Das Land Schleswig-Holstein stellt im Rahmen seiner rechtlichen Zuständigkeiten 
und Befugnisse sicher, dass öffentliche Unternehmen ihren Beschäftigten mindestens 
ein Entgelt gemäß § 2 Abs. 1 zahlen. Öffentliche Unternehmen im Sinne des Satzes 1 
sind Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar einem beherrschenden Einfluss des 
Landes unterliegen. 
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, für sonstige Einrichtungen des Privatrechts, die unmit-
telbar oder mittelbar einem beherrschenden Einfluss des Landes unterliegen. 
 

§ 4 
Mindestlohn für Beschäftigte  

öffentlich geförderter Unternehmen und Einrichtunge n 
 
(1) Zuwendungen des Landes Schleswig-Holstein (§ 23 LHO) werden nur gewährt, 
wenn sich die Empfänger/innen verpflichten, den Beschäftigten mindestens ein Entgelt 
gemäß § 2 Abs. 1 zu zahlen. Keine Zuwendungen im Sinne des Satzes 1 sind Sach-
leistungen und Leistungen, auf die Empfänger/innen einen dem Grund und der Höhe 
nach unmittelbar durch die Rechtsvorschriften begründeten Anspruch haben.   
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Gewährung von Vergünstigungen des Landes,  
die nicht Zuwendungen des gemäß § 23 LHO sind. 
 
(3) Das Land stellt im Rahmen seiner rechtlichen Zuständigkeiten und Befugnisse si-
cher, dass alle Einrichtungen, auf die das Land unmittelbar oder mittelbar einen be-
herrschenden Einfluss ausübt, ebenfalls nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 verfah-
ren. 
 

§ 5 
Mindestlohn für Beschäftigte öffentlicher Auftragne hmer 

 
Öffentliche Aufträge werden nur an solche ‚Unternehmen vergeben, die sich bei der 
Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten bei der Ausführung der 
Leistung ein Entgelt gemäß § 2 Abs. 1 zu bezahlen. 
 

§ 6 
Landesmindestlohnkommission 

 
Die Landesregierung errichtet eine Kommission zu Festsetzung des Mindestlohns 
(Landesmindestlohnkommission), die aus einem vorsitzenden Mitglied und vier weite-
ren Mitgliedern besteht. Die Landesregierung beruft die Vorsitzende/ den Vorsitzenden 
im Benehmen mit den Spitzenorganisationen der Tarifparteien. Die Spitzenorganisati-
onen der Tarifparteien schlagen zusätzlich je zwei Mitglieder aus den Kreisen der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Arbeitgeber vor. Die Kommission ent-
scheidet mit einfacher Mehrheit. 
 

§ 7 
Festsetzung des Mindestlohnes  

 
(1) Die Landesmindestlohnkommission schlägt jeweils zum 30. September durch Be-
schluss eine Anpassung des Mindestlohns vor, frühestens jedoch im Jahr nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes. 
 
(2) Der Mindestlohn beläuft sich auf mindestens 8,50 Euro (brutto) je Zeitstunde. Die 
Landesmindestlohnkommission kann nur einen höheren Mindestlohn  vorschlagen. 
 
(3) Die Landesregierung legt den von der Landesmindestlohnkommission vorgeschla-
genen Mindestlohn durch Rechtsverordnung fest. 
 
(4) Weitere Bestimmungen zur Festsetzung des Mindestlohns kann die Landesregie-
rung durch Rechtsverordnung festlegen. 
  

§ 8  
Umsetzung 

 
Das Verfahren zur Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtungen gemäß §§ 2-5 legt die 
Landesregierung durch Rechtsverordnung fest. 
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§ 9 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

 
 
 
Begründung: 
 
Seit mehr als zehn Jahren stagnieren oder sinken die realen Arbeitnehmereinkom-
men in Deutschland. Ein wichtiges Instrument, um diese Entwicklung zu stoppen, ist 
die Einführung einer allgemeinen gesetzlichen Lohnuntergrenze. Kernpunkt sozialer 
Gerechtigkeit in einer Gesellschaft ist, dass Menschen vom Lohn ihrer Arbeit leben 
können. Die Lohnspirale nach unten muss gebremst und der Staat von der Subventi-
onierung der Niedriglöhne entlastet werden. 
 
Der Einsatz u.a. der Gewerkschaften für einen bundesweiten gesetzlichen Mindest-
lohn von mindestens 8,50 Euro ist bisher an der Bundesregierung gescheitert. Zwar 
hat diese nach langem Zaudern das Thema „Mindestlohn“ nun auch für sich erkannt, 
doch die in Rede stehenden Verfahren und Beträge dürften kaum existenzsichernde 
Einkommen für alle gewährleisten. Vielmehr würde der Vorschlag der Bundesregie-
rung, Mindestlöhne auf tarifliche Vereinbarungen zu beschränken, ein Flickwerk mit 
vielen Schlupflöchern bieten. 
 
Nur ein allgemeiner, flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn kann klare Grenzen 
setzen. Er gefährdet nicht die Tarifautonomie, sondern schafft Voraussetzungen, die 
einen fairen Interessenausgleich erst ermöglichen. Viele Untersuchungen aus europä-
ischen Ländern mit langjährigen gesetzlichen Mindestlohnregelungen zeigen, dass ein 
allgemeiner Mindestlohn keine Arbeitsplätze gefährdet. 
 
Gesetzliche Mindestlöhne machen Schluss mit Lohndumping und der damit verbun-
denen indirekten Subventionierung von Unternehmen durch staatliche Transferzah-
lungen. Die Höhe des allgemeinen Mindestlohns soll von einer unabhängigen Kom-
mission festgelegt und regelmäßig überprüft werden. Die Uneinigkeit innerhalb der 
Bundesregierung lässt befürchten, dass es einen bundesweiten gesetzlichen Mindest-
lohn vorerst nicht geben wird. 
 
Das Land Schleswig-Holstein verfügt nicht über die Gesetzgebungskompetenz zur 
Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns für alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein. Deshalb gilt es, die regionalen Handlungs-
spielräume auszuschöpfen. Mit der Kompetenzordnung des Grundgesetzes zu verein-
baren ist hingegen ein Landesgesetz, das sich darauf konzentriert, dem Land selbst 
Vorgaben zum Mindestlohn zu machen und entsprechende Handlungspflichten aufzu-
erlegen. 
 
 
 
Dr. Andreas Tietze und Fraktion 
 


